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Einführung in den Untersuchungsgegenstand

A. „KI-Systeme“ als neuartiges Phänomen  
mit urheberrechtlicher Relevanz

Die Idee eines von Menschenhand erschaffenen, „denkenden“, dem Men-
schen jedoch wesensungleichen Artefaktes begleitet die Menschheitsge-
schichte seit der Antike.1 Mit der Zunahme technologischer Möglichkeiten 
konkretisierte sich diese Idee Mitte des 20. Jahrhunderts hin zu einem 
„ Roboter“ – exemplarisch beispielsweise in den literarischen Werken von 
Karel Čapek2 und Isaac Asimov3. Die Populärkultur ist bis heute reich an 
Beispielen „künstlicher“ Wesen, denen oftmals eine menschenähnliche Per-
sönlichkeit angedichtet wird. Exemplarisch hierfür steht der Bordcomputer 
„HAL 9000“ in Stanley Kubricks Film „2001: A Space Odyssey“ aus dem 
Jahre 19684, aber auch der Superheld „Vision“ aus Comics der 1970er Jahre.

Fernab dieser zumeist von Wunsch oder Angst getragenen Fiktion existie-
ren spätestens seit dem Aufkommen informationsverarbeitender Systeme in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich Ansätze, gewisse Fähigkeiten oder 
Eigenschaften von Menschen in ebendiese Systeme zu implementieren.5 Ins-
besondere in jüngster Vergangenheit ist nun festzustellen, dass „neuartige“ 
Systeme an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnen, die oftmals unter dem 
Schlagwort der „Künstlichen Intelligenz“ zusammengefasst werden. Worin 
deren Emergenz6 im Einzelfall tatsächlich liegt, geht innerhalb der pointiert 
geführten gesellschaftlichen Debatte oftmals unter. An dieser Stelle genügt 
die Feststellung, dass die fraglichen Systeme eine gewisse Art der „Eigen-

1 Zu dem Pygmalion-Mythos und der Figur des Golems der jüdischen Mystik 
EPAL, Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen 
im Bereich Robotik (2015/2103(INL)), A8-0005/2017, 1; Lewke, InTeR 2017, 207, 
207.

2 Zu dem Drama „R.U.R. – Rossums Universal Robots“ von 1920 Russell/Norvig, 
1011.

3 Insbesondere zur Erzählung „The Bicentennial Man“ von 1976 Schafer et al., 
Artif. Intell. Law 2015, 217, 230.

4 Hierzu auch Lewke, InTeR 2017, 207, 207.
5 Zum sogenannten McCulloch und Pitts Neuron aus dem Jahr 1943 Russell/Nor-

vig, 727.
6 Zum Verständnis als „Wirksamwerden neuer Gesetzmäßigkeiten bei zunehmen-

der Komplexität“ Brockhaus, Emergenz (Wissenschaftstheorie).
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ständigkeit“ aufzuweisen scheinen. Sie erscheinen „lernfähig“, indem sie 
sich in ihrem Verhalten zunehmend menschlichen Vorhersagen entziehen. 
Gerade diese Umstände ermöglichen es ihnen zum einen, viele Aufgaben 
flexibler und effizienter auszuführen als konventionelle Systeme. Zum ande-
ren sind „KI-Systeme“7 äußerst vielseitig, sodass eine Durchdringung nahezu 
aller gesellschaftlichen Bereiche zu erwarten steht.8 Sie können beispiels-
weise in den Bereichen Mobilität, Medizin, Logistik und Wissenschaft einge-
setzt werden.9 Ein besonderes wirtschaftliches Potential dürfte der Einsatz in 
der Industrie bergen.10 Im Kontext sogenannter „Smart Factories“ werden 
erhebliche Produktivitätszuwächse erwartet. „KI-Systeme“ sind hier in der 
Lage, miteinander zu kommunizieren, Produktionsbedingungen zu adaptie-
ren, ihre eigene Wartungsbedürftigkeit zu überprüfen, Lagerengpässen zuvor-
zukommen und Verträge zu schließen.11 Aufgrund dieses breiten Anwen-
dungsbereiches und der erwarteten Effizienzsteigerung werden die jüngsten 
Fortschritte von „KI-Systemen“ in ihrer revolutionären Bedeutung mit der 
Nutzbarmachung der Elektrizität verglichen.12 

Die wahrgenommene „Eigenständigkeit“ und „Lernfähigkeit“ der Systeme 
stellt die Rechtsordnung vor zahlreiche Herausforderungen. Diese betreffen 
exemplarisch Fragen der Haftung, der Abgabe von Willenserklärungen oder 
gar der Rechtsfähigkeit selbst.13 

Die vorliegende Abhandlung untersucht die Beziehung von „KI-Systemen“ 
zum Urheberrecht und widmet sich so ebenfalls der juristischen Durchdrin-

7 Dieser Begriff wird ausschließlich innerhalb dieser Hinführung verwendet, um 
keine Schlussfolgerungen oder Definitionen der Untersuchung vorwegzunehmen.

8 Ähnlich EUKOM, Koordinierter Plan für künstliche Intelligenz COM (2018) 795 
final, 1; McKinsey Global Institute, Artificial Intelligence – The next digital Fron-
tier?, 4; vgl. auch EPAL, Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrecht-
lichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103(INL)), A8-0005/2017, 12 ff.

9 Zusammenschau aus EUKOM, Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz COM 
(2020) 65 final, 1 f.; McKinsey Global Institute, Artificial Intelligence – The next di-
gital Frontier?, Anhang A; EPAL, Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu 
zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103(INL)), A8-0005/2017, 
12 ff.

10 McKinsey Global Institute, Artificial Intelligence – The next digital Frontier?, 
20 f.; vgl. zur Bedeutung der Wertschöpfung aus Daten im Kontext von Systemen 
„künstlicher Intelligenz“ EUKOM, Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz COM 
(2020) 65 final, 2.

11 Hierzu auch BMWi, AUTONOMIK für Industrie 4.0 (März 2015), 12 f., 22 f., 
32 f.

12 EUKOM, Koordinierter Plan für künstliche Intelligenz COM (2018) 795 final, 
1.

13 Exemplarisch hierzu Teubner, AcP 2018, 155, 177 ff. und Kap. 4 D.
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gung dieses gesellschaftlich verästelten Phänomens. Berührungspunkte mit 
urheberrechtlichen Regelungen bestehen in drei größeren Zusammenhängen. 

Zunächst könnten „KI-Systeme“ selbst Objekte des Urheberrechtsschutzes 
sein. Entgegen einer historischen Erwartung stellt die Robotik nur einen For-
schungszweig unter vielen zu „KI-Systemen“ dar.14 Der überwiegende 
Teil der eingesetzten Systeme dürfte als reine „Softwarelösung“ realisiert 
werden. Diese könnten Computerprogramme im Sinne der §§ 69a ff. des 
Urheberrechtsgesetzes (UrhG)15 darstellen. In diesem Kontext sind insbeson-
dere die spezifischen Erstellungsmethoden, die konkrete Festlegung der Pa-
rameter innerhalb des Systems sowie dessen „Fortentwicklung“ zu untersu-
chen. 

Weiterhin benötigen viele „KI-Systeme“ große Mengen an Daten, um ihre 
Funktionalität auszubilden.16 Sollte hierbei auf Schutzgegenstände des Urhe-
berrechtes zurückgegriffen werden, könnten diese „Lernprozesse“ von urhe-
berrechtlicher Relevanz sein. Wäre dies zu bejahen, stellte sich im Anschluss 
die Frage nach der Anwendbarkeit urheberrechtlicher Schrankenregelungen. 

Nicht zuletzt können „KI-Systeme“ eingesetzt werden, um Objekte zu ge-
nerieren, die phänotypisch urheberrechtlichen Schutzgegenständen entspre-
chen. Die literarische Vision eines kunstschaffenden Roboters findet sich 
bereits in Isaac Asimovs Erzählung „The Bicentennial Man“ von 1976. Der 
Einsatz von „KI-Systemen“ innerhalb des Prozesses einer Kunsterzeugung 
entspricht mittlerweile jedoch gesellschaftlicher Realität.17 Zunehmend ent-
stehen so „künstliche“ Objekte, die Funktionen urheberrechtlicher Schutzge-
genstände übernehmen. Diese „Erzeugnisse“ von „KI-Systemen“ wurden 
bereits in namhaften Kunsthäusern zur Auktion angeboten und zu vergleichs-
weise hohen Preisen versteigert.18 Neben vorwiegend ästhetischen Kunster-
zeugnissen betrifft diese Entwicklung ebenso die eher funktional geprägten 
Werke aus den Kategorien der Computerprogramme oder Datenbanken. 
Hätte ein Mensch diese Objekte auf konventionelle Art geschaffen, genügten 
sie den Anforderungen des Schutzes nach dem UrhG und wären als urheber-
rechtliche Werke geschützt. 

14 Vgl. Russell/Norvig, vii, xiii ff.
15 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 09.09.1965, 

BGBl. I, 1273, zuletzt geändert durch das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz 
vom 23.06.2021, BGBl. I, 1858, insbes. unter Berücksichtigung des Gesetzes zur 
Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 
31.05.2021, BGBl. I, 1204.

16 Exemplarisch hierzu Schönberger, ZGE 2018, 35, 47 ff. und Kap. 8.
17 Zu Anwendungsbeispielen Kap. 1 C.
18 Zum Beispiel „Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy“ detailliert 

Kap. 1 I. C. 1. a).




